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EuGH: Verzinsung der von EU-
Kommission zu Unrecht
verhängten Geldbußen

Die Kommission muss auf vorläufig eingenommene Geldbußen, die sie
im Wettbewerbsbereich zu Unrecht verhängt hat, Zinsen zahlen. Nach
dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofes soll damit das
betreffende Unternehmen für die Vorenthaltung der Nutzung des
fraglichen Betrags pauschal entschädigt werden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/243726/
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Hintergrund

In 2014 verhängte die Europäische Kommission gegen die Deutsche Telekom AG eine Geldbuße von ca.

31 Mio. Euro wegen des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung auf dem slowakischen Markt für

Breitbandtelekommunikationsdienste.

Die Deutsche Telekom erhob gegen diesen Beschluss Nichtigkeitsklage vor dem Gericht der Europäischen

Union, zahlte die Geldbuße am 16. Januar 2015 aber vorläufig. Das Gericht gab dieser Klage teilweise statt

und setzte die Geldbuße um ca. 12 Mio. Euro herab. Daraufhin erstattete die Kommission der Deutschen

Telekom lediglich diesen Betrag am 19. Februar 2019 zurück. In der Folge forderte die Deutsche Telekom

die Kommission auf, ihr Verzugszinsen auf diesen Betrag für den Zeitraum von der Zahlung der Geldbuße

bis zu ihrer Erstattung zu zahlen, d. h. für mehr als vier Jahre.

Entscheidung des EuGH

Wenn das Gericht oder der Gerichtshof eine von der Kommission gegen ein Unternehmen wegen eines

Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln verhängte Geldbuße für nichtig erklären oder herabsetzen, muss

die Kommission nicht nur die vom Unternehmen vorläufig gezahlte Geldbuße ganz oder teilweise

zurückerstatten, sondern auch Zinsen für den Zeitraum von der vorläufigen Zahlung dieser Geldbuße bis zu

ihrer Rückerstattung zahlen. Diese Pflicht besteht selbst dann, wenn die Kommission den Betrag dieser

Geldbuße angelegt hat und daraus während dieses Zeitraums keine Erträge erwirtschaftet wurden oder

diese sogar negativ waren. Es handelt sich dabei nicht um „Verzugszinsen“, sondern um Zinsen, mit denen

das Unternehmen für die Vorenthaltung der Nutzung des fraglichen Betrags pauschal entschädigt werden

soll.

Fundstelle

EuGH, Urteil vom 11. Juni 2024 in der Rechtssache C?221/22 P Kommission / Deutsche Telekom;

Pressemitteilung Nr. 97/24.
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